
Rechenschaft von den Volksvertretungen, ihren Abge
ordneten, den Leitern staatlicher und wirtschaftlicher 
Organe über ihre Tätigkeit fordern können; 
mit der Autorität ihrer gesellschaftlichen Organisatio
nen ihrem Wollen und ihren Forderungen Ausdruck 
geben;
sich mit ihren Anliegen und Vorschlägen an die gesell
schaftlichen, staatlichen und wirtschaftlichen Organe 
und Einrichtungen wenden können; 
in Volksabstimmungen ihren Willen bekunden.

3 Die Verwirklichung dieses Rechts der Mitbestimmung 
und Mitgestaltung ist zugleich eine hohe moralische Ver
pflichtung für jeden Bürger.
Die Ausübung gesellschaftlicher oder staatlicher Funktionen 
findet die Anerkennung und Unterstützung der Gesellschaft 
und des Staates.

Artikel 22

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, 
der am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist 
wahlberechtigt.
2 Jeder Bürger kann in die Volkskammer und in die ört
lichen Volksvertretungen gewählt werden, wenn er am 
Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet hat.
3 Die Leitung der Wahlen durch demokratisch gebildete 
Wahlkommissionen, die Volksaussprache über die Grund
fragen der Politik und die Aufstellung und Prüfung der 
Kandidaten durch die Wähler sind unverzichtbare sozia
listische Wahlprinzipien.
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